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Stuttgart, 14.03.2016

Solo-Tanz-Theater-Festival 2016

Beschlußvorlage

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin
Verwaltungsausschuss
Ausschuss für Kultur und Medien

Beschlussfassung
Kenntnisnahme

öffentlich
öffentlich

13.04.2016
28.06.2016

Beschlußantrag:

Die VHS erhält für die Durchführung des Solo-Tanz-Theater-Festivals ab dem 1.
Jahr 2016 eine jährlich wiederkehrende Zuwendung in Höhe von 30.000 Euro. 

Der Aufwand wird im Teilergebnishaushalt 2016 und 2017 THH 410 – Kulturamt, 2.
Kontengruppe 430 – Transferaufwendungen, gedeckt.

Begründung:

Nach § 41 der Zuständigkeitsordnung (ZO) ist der Verwaltungsausschuss des 
Gemeinderats für die Gewährung von Zuwendungen an Institutionen, 
Vereine und sonstige Organisationen für kulturelle, wissenschaftliche oder 
volksbildende Zwecke im einzelnen Fall bei erstmaliger Gewährung einer jährlich 
wiederkehrenden Zuwendung über 1.000 Euro zuständig. 

Im Rahmen der Haushaltsberatungen für den Doppelhaushalt 2016/2017 hat der 
Gemeinderat beschlossen, für das Solo-Tanz-Theater-Festival ab dem Jahr 2016 
jährlich 30.000 Euro bereitzustellen. 

Das nächste Festival findet vom 17. bis 20. März 2016 statt. An drei Tagen werden 
18 Premieren von Kompanien aus 15 Ländern gezeigt. Am vierten Tag findet das 
Finale mit Preisverleihung statt. Verschiedene Workshops und Ausstellungen 
begleiten das Programm.

Mit dem Auszug der Freien Tanz- und Theaterszene aus dem TREFFPUNKT 
Rotebühlplatz 2011 ist der VHS ein Sachkostenzuschuss in Höhe von 196.970 Euro 
verblieben, u. a. für die Weiterführung des Solo-Tanz-Theater-Festivals und eines 
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kulturellen Veranstaltungsprogramms. Aus diesen Mitteln, die im Rahmen der 
institutionellen städtischen Förderung enthalten sind, fließen 28.000 Euro in das 
Festival. 

Das Land Baden-Württemberg beteiligt sich mit 7.500 Euro an den Preisgeldern, die 
Baden-Württemberg-Stiftung bezuschusst das Festival mit 20.000 Euro.

Finanzielle Auswirkungen

Es handelt sich um den Haushaltsvollzug 2016 und 2017. Die Mittel sind im 
Haushaltsplan, Sachkonto 43180000 - Zuschüsse an übrigen Bereich, Kontierung 
417DAKF10 – Darstellende Kunst – Festivals veranschlagt.
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